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Erste Änderung der Eignungsprüfungsordnung vom 22.12.2022 

 

Der Senat der HfMDK hat am 10.07.2023 die nachfolgende Änderung der Eignungsprüfungsordnung 
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main vom 22.12.2022 beschlossen. 

 
 
Artikel 1 

Die Anlage Nr. 12 für den MA Historische Interpretationspraxis wird wie folgt geändert: 

 

Anforderungen der Eignungsprüfung 

Es ist eine Haupt- und ggf. eine Pflichtfachprüfung abzulegen.  
 
Die Hauptfachprüfung besteht aus einem Instrumentalvortrag (Dauer: ca. 15 Minuten). Als 
Hauptfach sind folgende Instrumente Folgende Hauptfächer sind zugelassen: Cembalo, 
Hammerklavier, Generalbass, Orgel, Violine, Viola, Violoncello, Violone/Kontrabass, Viola da 
Gamba, Laute, Blockflöte, Traversflöte, Oboe, Fagott/Dulzian, Klarinette/Chalumeau, Naturhorn, 
Naturtrompete. 
 
Vorab ist ein Programm von mindestens ca. 20 – 30 Minuten Dauer und je nach Instrument 2 bis 
4 Werken einzureichen. Die Kommission wählt aus dem eingereichten Repertoire aus. Zusätzlich 
zum vorbereiteten Repertoire wird ein kurzes Prima-Vista-Spiel verlangt. Das Programm muss 
jeweils (zumindest zu einem großen Teil) auf einem historischen/historisch eingerichteten 
Instrument vorgetragen werden.  
 
Die Pflichtfachprüfung besteht aus einem Instrumentalvortrag auf dem Cembalo (Dauer: ca. 5 
min). Hierfür ist ein Stück von ca. 3 – 5 Minuten Dauer vorzubereiten. Sie entfällt, wenn als 
Hauptfach Cembalo, Hammerklavier, Generalbass oder Laute gewählt wird. 
 
Die spezifischen Anforderungen sind den aktuellen Angaben auf der Webseite des Studiengangs 
zu entnehmen.  

 

Artikel 2  
 

Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main in Kraft.  

 

Frankfurt am Main, den 13.07.2023 

 

gez. 

Prof. Elmar Fulda 

Präsident der 
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